
E I N W O H N E R F R A G E S T U N D E
und

A N H Ö R U N G

in den Sitzungen der Stadtvertretung der Stadt Mölln

1. Einwohnerfragestunde
Zu Beginn der öffentlichen Sitzung der Stadtvertretung am 16. September 2010 findet eine
Einwohnerfragestunde statt.

 
In  der  Einwohnerfragestunde können Einwohnerinnen  und  Einwohner, die  das  14. Lebensjahr
vollendet haben, Fragen zu Beratungsgegenständen oder zu anderen Selbstverwaltungsangelegen-
heiten stellen und Vorschläge oder Anregungen unterbreiten.

Die Fragen, Vorschläge und Anregungen sind der Bürgervorsteherin, Frau Lieselotte Nagel oder
dem Bürgermeister, Herrn Jan Wiegels, schriftlich vorher zuzuleiten; sie können auch beim
Hauptamt der Stadt Mölln im Stadthaus, Wasserkrüger Weg 16, zu  Protokoll gegeben werden.
 Der Eingang muss so erfolgen, dass mindestens 3 Arbeitstage zwischen dem Eingangstag und dem
Sitzungstag verbleiben. Im Interesse einer zügigen und unmißverständlichen Bearbeitung  sind
die Fragen, Vorschläge und  Anregungen  sachlich  und  kurz  zu  fassen und in der Sitzung münd-
lich vorzutragen.
Sie werden dort durch die Bürgervorsteherin oder den Bürgermeister beantwortet.
 Während der Fragestunde können 2 ergänzende Zusatzfragen, die im unmittelbaren Zusammen-
hang mit der Antwort stehen müssen, durch die Fragestellerin oder den Fragesteller
 vorgetragen werden.
Kann eine Frage nicht sofort beantwortet werden, erfolgt die Beantwortung  schriftlich  und in der
nächsten Einwohnerfragestunde.
Eine Aussprache über die Antworten findet nicht statt.

2. Anhörung
Wenn  die   Stadtvertretung  es  im  Einzelfall  beschließt, können  im  öffentlichen und  im 
nichtöffentlichen Teil der Sitzung der Stadtvertretung Sachkundige sowie  Einwohnerinnen 
und Einwohner, die von Beratungsgegenständen auf der Tagesordnung betroffen sind, hier-
zu angehört werden.
Betroffen sind insbesondere Personen, deren wirtschaftliche, rechtliche oder sonstige Inter-
essen durch die Entscheidung berührt werden.

In  der  Anhörung  kann  die  oder  der  Angehörte die Auffassung zu dem Beratungsgegen-
stand  darlegen und der Stadtvertretung damit eine Entscheidungshilfe   liefern   sowie  die 
Auswirkung   eines   Beschlusses   deutlich  machen;  alle  Mitglieder  der   Stadtvertretung 
können Fragen stellen.

Erfolgt  die  sich  an  die Anhörung  anschließende Beratung und Beschlußfassung in nicht-
öffentlicher Sitzung,  haben  die  Einwohnerinnen und Einwohner sowie die  Sachkundigen 
zuvor den Sitzungsraum zu verlassen.

Anträge  auf  Anhörung  sind  möglichst  rechtzeitig vor der Sitzung der Stadtvertretung  an
die Bürgervorsteherin Frau Nagel zu richten. Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller

     hat dabei
     - den Tagesordnungspunkt, bei dem die Anhörung erfolgen soll,

- die Person, die Stellung nehmen wird und
- den Grund der Betroffenheit
anzugeben.

Mölln, den  02. September 2010
                                                                                   Die Bürgervorsteherin
                                  der Stadt Mölln


